
II- 4JXf der BeUagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zl. 5965-Pr.2/1972 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

wien, 24. Juli 1972 

50.2/A.2. 
-u 1(13 IJ 
I. 2 5. J'Jh l~72 
Präs. am ....•• _. ___ _ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Schmidt und Genossen vom 

30. Mai 1972, 483/J, betr. Zollbeamte und Zollwachebeamte - Be
schaugebühren, beehre ich mich mitzuteilen: 

" I u . 
t.i ! 

Grun~l~~e für die Entschädigung $ines Beamten des gehobenen Zoll-
dienspes, des Zollfachdienstes und des Zollwachdienstes für die 
außerhalb seiner Dienstverpflichtung erbrachte Hausbeschauleistung 

.", ~ 

ist di 8, \Summe der Zeiten, die der einzelne Beamte an einem Kalender-
1 

tag an ,den Beschauorten verbringt, zuzüglich der jeweiligen Weg-
zeiten 0 Die Entschädigung wird !äglich nach Stunden be:.cechnet, 
wobei jedoch die erste Stunde höher und die letzte angefangene 
Stunde auch dann \"'011 entschädigt vTird, v/enn lediglich mehr als 
10 Minuten angefallen sind. Die erhöhte tägliche Entschädigung 
für die erste Stunde stellt eine pauschale Abgeltung der täglichen 
besonderen Anstrengungen bei der Zurücklegung von Wegstrecken im 
dichten Verkehr dar. Sie wurde einvernehmlich mit dem Bundeskanzler
amt und der Personal vertretung festgelegt. 

Seitens des Bundesministeriums für Finanzen ist beabsichtigt, mit 

wirksamkeit vom 1.Juli 1972 die Entschädigung -für die Hausbeschau
tätigkeit zu erhöhen. Unter Zugrundelegung einer 3-4 stündigen 
täglichen Hausbeschau wird die Erhöhung rd. 20% betragen. Auch 

diese Regelung erfolgt einvernehmlich mit der Personal vertretung. 
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